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Einleitung 

Mit diesem Leitfaden soll den Vorständen der antragsberechtigten Kameradschaften ein Überblick über 

den Funktionsumfang des Digitalen Antragswesens gegeben werden. Schwerpunkt liegt hier auf dem 

Zeitraum nach der Hauptversammlung.  

• Kameradschaften, die einer StOKa zugeordnet sind, konnten Ihre Anträge an die StOKa 

weiterleiten – außerhalb des Digitalen Antragswesens - und haben daher keine Zugangsdaten 

erhalten. Dieser Leitfaden beschränkt sich also auf antragsberechtigte Kameradschaften gemäß 

§ 21 Abs. 2 S. 2 der Satzung des DBwV.  

 

 

Für die Erstellung dieses Leitfadens nutzen wir die LV West und greifen dabei auf die Antragsdaten der 

StOKa Bonn zurück. Wir danken an dieser Stelle herzlich für das Einverständnis und die Möglichkeit, die 

Anträge der StOKa Bonn zur Grundlage dieses Leitfadens nehmen zu dürfen.  

 

Exkurs: Rollenkonzept des Systems 
Wichtig bei der Arbeit im Digitalen Antragswesen ist, dass dem System ein Rollenkonzept zu Grunde liegt.  

In diesem Leitfaden geht es um den Funktionsumfang für die antragsberechtigten Kameradschaften. 

• Alle diejenigen von Ihnen, die Delegierte einer Landesversammlung und/oder bei der 

Hauptversammlung waren, haben zusätzliche Zugangsdaten für ihre Rolle als Delegierter erhalten 

und konnten/können sich auch im Nachlauf der Versammlung mit diesen Zugangsdaten als 

Delegierter für einige Zeit einloggen – zum Beispiel um persönliche Notizen zu sichern, bevor die 

Nutzungsmöglichkeit erlischt. 

 

 

 

Im Beispiel ist die StOKa Bonn in der Rolle als Antragsberechtigte eingeloggt. Zudem wurde das Gastrecht 

vergeben, damit die StOKa Bonn alle Beschlüsse der Landesversammlung einsehen kann.  
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Zum Anmeldeverfahren 

Die antragsberechtigten Kameradschaften haben grundsätzlich im Oktober 2024 die Zugangsdaten für 

das Digitale Antragswesen an die sogenannten Org-Briefkästen des Portal Kameradschaften (PKam) 

erhalten. Nur in Einzelfällen erfolgte der Versand der Zugangsdaten zu einem späteren Zeitpunkt – zum 

Beispiel, wenn die Wahlen innerhalb der Kameradschaft erst später erfolgt sind. 

Die Zugangsdaten bestehen aus einer Mailadresse und einem Passwort. 

Das Passwort kann nicht geändert werden, damit unterschiedliche Personen innerhalb der Vorstände mit 

der Arbeit im Digitalen Antragswesen betraut werden können.  

 

 

Für die Anmeldung geben Sie bitte den Anmeldenamen (E-Mail-Adresse) sowie das der Kameradschaft 

zur Verfügung gestellte Passwort ein. 

• Sollte das Passwort abgelehnt werden, ist zu empfehlen, das Passwort aus der Mail 

herauszukopieren und in die Eingabemaske einzufügen. Achten Sie dabei bitte darauf, 

dass Sie nicht aus Versehen, ein Leerzeichen am Ende des Passworts mitkopieren und in 

die Passwort-Eingabemaske einfügen. Das Leerzeichen wird dann als Teil des Passworts 

erkannt und der Zugang aus diesem Grund verweigert. 

 

Durch Klicken auf  gelangen Sie auf die Startseite des Digitalen Antragswesens. 

 

Passwort vergessen 
Da die antragsberechtigten Kameradschaften nicht die Möglichkeit haben, ihre Passwörter zu ändern, 

steht dieser Nutzergruppe die Funktion nicht zur Verfügung. 
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Startseite 

Nach dem Login gelangen Sie auf die Startseite und können im Bedarfsfall Ihre Landesversammlung 

auswählen. Dies ist notwendig, um sich über den Verlauf der durch die eigenen Kameradschaft 

eingebrachten Anträge (auch in Bezug auf die Beschlussfassung der HV) zu informieren (siehe unten).  

 

Übersicht über die von der eigenen (antragsberechtigten) 
Kameradschaft eingereichten Anträge 
 

!!! Wichtig !!!  

Es kann sein, dass Anträge dieser Liste entweder durch die jeweilige Landesversammlung bzw. von der 

Hauptversammlung abgelehnt wurden. Dies kann inhaltliche Gründe haben, weil eine entsprechende 

Mehrheit auf der Versammlung nicht erreicht wurde. Oftmals werden Anträge aber auch mit der 

Begründung abgelehnt, dass der Inhalt des Antrags in einem (anderen) Antrag enthalten ist. Dann wurde 

zwar der kameradschaftseigene Antrag abgelehnt, das Thema das Antrags aber in einem anderen Antrag 

weiterverfolgt.  

 

1. Über die Schaltfläche gelangen Sie auf die Hilfeseite. Von der Seite aus können Sie über 

einen weiteren Link auf die zentrale Informations- und Hilfeseite des DBwV zum Digitalen 

Antragswesen gelangen, auf der für alle Nutzergruppen relevante Informationen hinterlegt sind. 
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2. Während der Arbeit im Digitalen Antragswesen gelangen Sie zu jeder Zeit zurück auf diese 

Startseite, wenn Sie die Schaltfläche  klicken.  

3. Sodann werden alle von der antragsberechtigten Kameradschaft in die jeweilige 

Landesversammlung eingebrachten Anträge angezeigt – unabhängig davon, ob diese tatsächlich 

von der Landes- oder Hauptversammlung schlussendlich beschlossen wurden oder nicht. 

Anträge ansehen  
Durch Klicken auf einen der Anträge gelangt man in die Leseansicht des Antrags. Das Beispiel orientiert 

sich an einem Antrag, der von der Landesversammlung West und der Hauptversammlung angenommen 

wurde. 

• Besonders effizient ist die Arbeit im Digitalen Antragswesen, wenn neue Fenster in einem 

neuen Browser-Tab (Rechtsklick mit der Maus; in neuem Tab öffnen) angezeigt werden. 

Auf diese Art kann schnell zwischen verschiedenen Ansichten gewechselt werden.  

 

1. Antragstext und Begründung werden angezeigt. 

2. Der rote Kasten informiert darüber, dass es eine aktuelle Version des Antrags gibt. Das ist 
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folgerichtig, da ja bereits weitere Versionen (nach der Landesversammlung) vorliegen. Über 

Klicken auf den Link gelangt man zur aktuellen Version. 

3. Über die Antragshistorie lassen sich alle Versionen des Antrags anzeigen. Hierüber ist zum 

Beispiel auch ersichtlich, welchen Verfahrensvorschlag der Koordinierungsausschuss für einen 

Antrag erarbeitet hat, der von der Landesversammlung angenommen wurde. Die einzelnen 

Versionen definieren sich wie folgt: 

a. Version 1: Originalantrag der Kameradschaft bzw. des jeweiligen Landesvorstands. 

b. Version 2: Durch die BGSt redaktionell aufbereitete Version des Originalantrags 

(insbesondere Sortierung und Nummerierung der Anträge) 

c. Version 3: Ergebnis der Ausschussberatung auf der Landesversammlung und 

Beschlussempfehlung des Ausschusses für die jeweilige Landesversammlung. 

d. Version 4: Dokumentation des Beschlusses der jeweiligen Landesversammlung.  

e. Version 6: Ergebnis der Beratung des Koordinierungsausschusses und Beschluss-

empfehlung des Koordinierungsausschusses für die Hauptversammlung. 

f. Version 7: Dokumentation des Beschlusses der Hauptversammlung. 

g. Version 8: Beschlussumdruck (Beschluss ohne Begründung).  

4. Mittels der Schaltfläche können etwaige Änderungen zwischen dieser und der 

vorherigen Version dargestellt werden. 

5. Über die Schaltfläche  gelangt man zum nächsten Antrag innerhalb des 

Sachgebiets.  

Wichtig: Dies muss nicht zwingend ein Antrag der eigenen Kameradschaft sein. Im Zweifel 

empfiehlt es sich, über die Schaltfläche  erneut auf die Startseite zu wechseln und dort 

den nächsten Antrag der Kameradschaft auszuwählen.  

6. Über die Schaltfläche  gelangen Sie wieder zur Startseite.  

7. Um zu sehen, ob und wenn ja, mi evtl. welchen Änderungen dieser kameradschaftseigenen 

Antrag die Hauptversammlung konkret beschlossen hat, ist es in dieser Ansicht erforderlich, die 

Schaltfläche zu klicken. Dabei handelt es sich um die Dokumentation des 

Beschlusses der Hauptversammlung (ohne Begründungstext). 

8. !!! Wichtig !!! Der Verfahrensvorschlag, der in der Antragsübersicht angezeigt wird, benennt den 
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Vorschlag, den der Ausschuss auf der Landesversammlung dem Plenum der Landesversammlung 

bzw. der Koordinierungsausschuss der Hauptversammlung gegeben hat. Es handelt sich nicht um 

das Ergebnis der Beschlussfassung der Hauptversammlung. 
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Was ist mit den antragseigenen Anträgen passiert? 
 
Im Idealfall ist der kameradschafteigene Antrag von der Hauptversammlung angenommen worden und 

hat damit alle oben bezeichneten Stufen durchlaufen. In diesem Fall existiert eine Version V8 als 

Beschlussumdruck ohne Begründung: 

 

 

Gleichzeitig gibt es unterschiedliche Gründe, warum der Antrag durch die Landes- oder die 

Hauptversammlung abgelehnt wurde. Dies liegt daran, dass der entsprechende Antrag keine Mehrheit 

gefunden hat, zum Beispiel weil der vorbereitende Ausschuss auf der Landesversammlung oder der 

Koordinierungsausschuss in Vorbereitung auf die Hauptversammlung als Beschlussempfehlung eine 

Ablehnung empfohlen hat. 
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Antrag wurde bereits von der Landesversammlung abgelehnt. 

 

1. Einen Antrag, der von der Landesversammlung nicht beschlossen wurde, erkennt man daran, dass 

es nach der V4 keine weiteren Versionen gibt.  

2. Um nachzuvollziehen, aus welchem Grund der Antrag abgelehnt wurde, kann durch Klicken auf die 

Schaltfläche  die Erklärung des Ausschusses 

nachvollzogen werden, der auf der Landesversammlung den entsprechenden Antrag für die 

Beschlussfassung im Plenum inhaltlich aufbereitet hat. In sehr vielen Fällen hat der entsprechende 

Ausschuss öffentlich erklärt, warum er eine Ablehnung des Antrags vorschlägt. 

3. Im konkreten Beispiel hat der Ausschuss die Ablehnung des Antrags vorgeschlagen, weil der Inhalt 

des Antrags bereits im Antrag 45 (gemeint ist: Antrag IV/45 der LV West) enthalten ist. Die 

Ablehnung hat damit rein organisatorische Gründe und das dahinter liegende Thema bzw. der 

Inhalt des Antrags wurde also weiterhin verfolgt.  

4. In diesem Fall kann die antragsberechtigte Kameradschaft innerhalb der Landesversammlung nach 

dem Referenz-Antrag suchen (siehe unten) und so die Erklärung des Ausschusses im Bedarfsfall 

nachvollziehen.  
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Antrag wurde von der Landesversammlung angenommen und von der 
Hauptversammlung abgelehnt 
 

 

1. Einen Antrag, der zwar von der Landesversammlung angenommen, aber von der 

Hauptversammlung abgelehnt wurde, erkennt man daran, dass in der Antragshistorie eine V7, aber 

eben keine V8 erstellt wurde, da er nicht als Ergebnis der Hauptversammlung in den 

Beschlussumdruck überführt wurde.  

2. Durch Klicken auf die Schaltfläche  kann der 

Verfahrensvorschlag des Koordinierungsausschusses angezeigt werden. 

3. In diesem Fall lautet die öffentliche Erklärung des Koordinierungsausschusses zur 

Ablehnungsbegründung, dass der Inhalt des Antrags bereits von einem anderen Antrag erfasst ist. 

Die Ablehnung hat damit rein organisatorische Gründe und das dahinter liegende Thema bzw. der 

Inhalt des Antrags wird also weiterhin verfolgt.  
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4. !!! Wichtig ist, dass der Referenzantrag, in diesem Fall der Antrag III/62, systemseitig durch die 

Kameradschaft nicht eingesehen werden kann. Es handelt sich um den Antrag III/62 in der 

Nummerierung zur Vorbereitung auf die Hauptversammlung; nicht in der Sortierung zur jeweiligen 

Landesversammlung; wie bei einer Ablehnung durch den Ausschuss auf der Landesversammlung, 

siehe oben.  

5. Wenn die Landesversammlung einen Antrag annimmt, wird die entsprechende Landesversammlung 

zum Antragssteller. Dies hat satzungsrechtliche Gründe, da nur die Landesversammlungen und der 

Bundesvorstand zur Vorlage von Anträgen an die Hauptversammlung berechtigt sind.  

 

Sonderfälle 
Die Beschlussfassung der Anträge durch die Landesversammlungen und durch die Hauptversammlung 

sind jeweils demokratische Prozesse. Daher kommt es im Einzelfall dazu, dass das Plenum einer 

Beschlussempfehlung nicht folgt und daher entweder, die Beschlussempfehlung eine Ablehnung war 

und der Antrag trotzdem angenommen wurde oder umgekehrt.  

Im Ergebnis passen in diesen Fällen also Beschlussempfehlung und Beschlussfassung nicht zueinander 

und erscheinen widersprüchlich.  
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Sachstandsbericht 
 
Mittels der an die antragsberechtigten Kameradschaften zur Verfügung gestellten Zugangsdaten können 

diese in Nachbereitung auf die Hauptversammlung zunächst nur die kameradschaftseigenen Anträge 

einsehen. 

 

Darüber hinaus können alle Vorstände der Basisorganisation, die für das Portal Kameradschaften (PKam) 

freigeschaltet sind, auf den Digitalen Sachstandsbericht zugreifen. Hierzu existiert auf dem „Dashboard“ 

in PKam eine Schaltfläche, über die man sich ohne Nutzung individualisierter Zugangsdaten über die 

Beschlüsse der 22. Hauptversammlung sowie über im Verlauf der Amtszeit des Bundesvorstands 

aktualisierte Sachstände zu den einzelnen Beschlüssen informieren kann.  

 Siehe dazu den ergänzenden Leitfaden auf der Hilfeseite zum Digitalen Sachstandsbericht.  

 

 
 
 



Seite 13 von 13 

 
 

Stand: 01.02.26 (V2) 
Leitfaden Digitales Antragswesen für die antragsberechtigten Kameradschaften 

Hier: Funktionsumfang nach der Hauptversammlung 

 

Versionsnachweis 
 

• 2. Version vom 01.02.2026 (Änderung des Kapitels zum Sachstandsbericht nach Freischaltung des 

Digitalen Sachstandsberichts) 

 

 

 

 

 


